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� Wirksamkeit einer automati-
schen Verlängerung eines Makler-
alleinauftrags durch AGB
 
BGH, Urteil vom 28. Mai 2020, Az.: I ZR 40/19 

 
Die automatische Auftragsverlängerung eines zu-
nächst befristeten Makleralleinauftrags im Rah-
men von AGB ist wirksam.  

Geklagt hatte eine Maklerin auf Zah-
lung der Provision aus einem Alleinverkaufsauf-
trag. Dieser Auftrag war zunächst auf sechs Mo-
nate befristet und sollte sich jeweils um weitere 
drei Monate verlängern, falls er nicht gekündigt 
wird. In dem Alleinverkaufsauftrag wird um Beach-
tung von als Anlagen beigefügten „Informationen 
für den Verbraucher“ gebeten. Nach einer dieser 
Anlagen verlängert sich der Vertrag automatisch, 
wenn er nicht von einer Partei unter Einhaltung ei-
ner Frist von vier Wochen gekündigt wird. Ohne 
Kündigung und kurz vor Ablauf der Mindestver-
tragslaufzeit beauftragte die Beklagte einen ande-
ren Makler, über welchen die Wohnung schließlich 
verkauft wurde und welcher von der Beklagten so-
wie der Käuferin eine Provision erhielt. Die Kläge-
rin verlangt von der Beklagten Schadensersatz in 
Höhe der ihr entgangenen Provisionen. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) gab in 
dieser Sache grundsätzlich der klagenden Makle-
rin Recht. Zur Erteilung eines Makleralleinauftrags, 
mit dem sich also der Makler zum Tätigwerden ver-
pflichtet und durch den der Maklerkunde auf sein 
Recht verzichtet, einen weiteren Makler mit der 
Suche nach geeigneten Vertragspartnern zu beauf-
tragen, kann auch auf Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen zurückgegriffen werden und eine an dem 
Zeitbedarf für eine erfolgversprechende Tätigkeit 
orientierte Mindestlaufzeit vereinbart werden. 

Ebenso kann im Rahmen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen eine Verlängerung um jeweils 
drei Monate bei unterbliebener Kündigung verein-
bart werden. Der BGH entschied, dass ein Makler-
kunde durch die Vereinbarung einer ersten Ver-
tragslaufzeit von sechs Monaten und von automa-
tischen Verlängerungen um jeweils drei Monaten 
durch eine in den AGB vorgesehene vierwöchige 
Frist zur Kündigung des Makleralleinauftrags nicht 
unangemessen benachteiligt wird. 

Die Besonderheit des vorliegenden 
Falls war jedoch auch, dass die Regelung über die 
automatische Verlängerung des Maklervertrags 
bei unterbliebener Kündigung allerdings nur aus 
der Anlage ersichtlich und somit unwirksam war. 
Denn aus dem Hinweis im Formularvertrag, die An-
lagen zum Vertrag mit Informationen für Verbrau-
cher seien zu beachten, ergibt sich entgegen den 
bestehenden gesetzlichen Vorgaben nicht aus-
drücklich, dass diese Anlagen auch Regelungen 
zum Vertragsinhalt enthalten. Hierdurch war die 
gesamte Klausel zur Verlängerung unwirksam und 
somit das Schadensersatzverlangen unbegründet. 

 
Fazit:  
Der BGH erweitert mit dieser Entscheidung aber-
mals die Grenzen dessen, mit was ein Empfänger 
von AGB rechnen muss. Es ist jedoch äußerst ge-
nau darauf zu achten, dass die zur Beurteilung des 
Umfangs der Regelung wesentlichen Informatio-
nen in ausreichender Weise Vertragsgegenstand 
werden. 
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� Keine Mietminderung bei Bau-
lärm
 
BGH, Urteil vom 29.04.2020, Az.: VIII ZR 31/18 
 
Baulärm auf Nachbargrundstücken führt nicht 
ohne Weiteres zu einem Mietminderungsanspruch. 
Der BGH hat entschieden, dass bei Fehlen anders-
lautender Beschaffenheitsvereinbarungen erhöhte 
Geräusch- und Schmutzimmissionen zu keiner 
Mietminderung berechtigen, wenn auch der Ver-
mieter die Immissionen hinnehmen muss. 

Im vorliegenden Fall hatte der Beklagte, 
ein Mieter einer Zweizimmer-Wohnung, die Miete 
gemindert, da von einer Baustelle auf einem 
40 Meter entfernt liegenden Nachbargrundstück 
Baulärm sowie Staub- und Schmutzbelastungen 
ausgingen. Der Beklagte wurde nun auf Zahlung 
der im Rahmen der Mietminderung einbehaltenen 
Miete verklagt.  

Nachdem das Amtsgericht der Klage 
überwiegend stattgegeben, das Berufungsgericht 
die Klage jedoch insgesamt abgewiesen hatte, hat 
der Bundesgerichtshof den Anspruch der Klägerin 
auf Zahlung der einbehaltenen Miete letztendlich 
bejaht, da kein zur Mietminderung berechtigender 
Mangel vorliegt. Die Mietsache weist einen Mangel 
auf, der zur Mietminderung berechtigt, wenn der 
tatsächliche Zustand der Mietsache vom vertrag-
lich vorausgesetzten Zustand für den Mieter nach-
teilig abweicht. Maßgeblich dafür sind vorrangig 
die (ggf. auch konkludent) getroffenen Beschaf-
fenheitsvereinbarungen der Mietvertragsparteien. 
Selbst wenn die Beschaffenheitsvereinbarung 
nicht explizit, sondern nur konkludent getroffen 
wurde, setzt aber auch eine solche Beschaffen-
heitsvereinbarung zwei übereinstimmende Wil-
lenserklärungen voraus. Eine einseitige Vorstel-
lung des Mieters, z.B. zu Umweltbedingungen, 

führt aber selbst dann nicht zu einer Willensüber-
einstimmung der Mietvertragsparteien, wenn der 
Vermieter diese Vorstellung des Mieters kennt, 
dieser darauf aber nicht in irgendeiner Form zu-
stimmend reagiert. Der Mieter kann grundsätzlich 
nicht erwarten, dass der Vermieter, der regelmäßig 
keinen Einfluss auf den Fortbestand der zu Miet-
beginn bestehenden Verhältnisse, z.B. Lärmver-
hältnisse von öffentlichen Straßen oder einem 
Nachbargrundstück, während der gesamten Dauer 
des Mietvertrags hat, die vertragliche Haftung für 
den Fortbestand derartiger „Umweltbedingungen“ 
übernehmen will.  

Fehlen Beschaffenheitsvereinbarungen 
zwischen den Mietvertragsparteien, wird der zum 
vertragsgemäßen Gebrauch geeignete Zustand un-
ter Berücksichtigung des vereinbarten Nutzungs-
zwecks und des Grundsatzes von Treu und Glau-
ben nach der Verkehrsanschauung bestimmt. Da-
bei könne dem Vermieter nicht einseitig das Risiko 
einer lärmintensiven Nutzungsänderung auf einem 
Nachbargrundstück zugewiesen werden. Bei Feh-
len anderslautender Beschaffenheitsvereinbarun-
gen begründen laut Bundesgerichtshof nachträg-
lich erhöhte Geräuschimmissionen durch Dritte je-
denfalls dann grundsätzlich keinen zur Mietminde-
rung führenden Mangel einer Mietwohnung, wenn 
auch der Vermieter sie ohne eigene Abwehr- oder 
Entschädigungsmöglichkeiten als unwesentlich o-
der ortsüblich hinnehmen muss. 
 
Fazit:  
Sofern dem Mieter „Umweltbedingungen" im Rah-
men seines Mietverhältnisses wichtig sind, sollte 
er darauf achten, dass dazu im Mietvertrag Be-
schaffenheitsvereinbarungen zwischen den Miet-
vertragsparteien getroffen werden.  
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